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Bundesrat: Stellungnahme zum Protokollerklärungsumsetzungsgesetz 28.03.2014



Das Plenum des Bundesrats hat heute seine Stellungnahme zum Protokollerklärungsumsetzungsgesetz abgegeben. In unserer letzten Ausgabe hatten wir bereits berichtet, dass der Bundesrat u.a. auch eine Prüfbitte in Bezug auf die gewerbesteuerliche Behandlung von durch Organgesellschaften vereinnahmten Schachteldividenden beschließen wird (vgl. TAX WEEKLY # 18/2015). Diese Prüfbitte finden Sie in der Stellungnahme unter Textziffer 12. Die Bundesregierung plant, bereits nächste Woche zu den Anträgen der Länder Stellung zu nehmen. Ab Ende Mai 2015 sollen dann die Beratungen der Koalitionsfraktionen im Bundestag über das Gesetz beginnen.



BFH: Hinzurechnungsbetrag i.S.d. § 10 Abs. 1 S. 1 AStG unterliegt nicht der Gewerbesteuer Im Urteil vom 11.03.2015 (I R 10/14) hatte der BFH zu entscheiden, ob der Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1 S. 1 AStG als Teil des Gewerbeertrags der Gewerbesteuer unterliegt. Die Klägerin und Revisionsklägerin war eine GmbH, die im Streitjahr 2009 alleinige Gesellschafterin einer Kapitalgesellschaft aus Singapur (A-Ltd) war. Letztere erzielte im Streitjahr Einkünfte aus sog. passiver Tätigkeit (Zinsen und Währungsdifferenzen) i.S.v. § 10 Abs. 2 i.V.m. §§ 7 und 8 AStG i.H.v. € 110.567. Dieser Betrag wurde erklärungsgemäß dem körperschaftsteuerrechtlichen Einkommen hinzugerechnet. In ihrer Gewerbesteuererklärung kürzte die Klägerin diesen Betrag nach § 7 S. 1 i.V.m. § 9 Nr. 3 GewStG 2002. Dem folgte das Finanzamt nicht. Die Klage gegen den Gewerbesteuermessbescheid blieb erfolglos (FG Düsseldorf vom 28.11.2013, 16 K 2513/12 G). Der BFH hat nunmehr das vorinstanzliche Urteil aufgehoben und entschieden, dass die von der Klägerin bei der Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags beanspruchte Kürzung des Hinzurechnungsbetrags zu Unrecht abgelehnt wurde und der angefochtene Gewerbesteuermessbescheid antragsgemäß abzuändern sei. Zunächst stellt der BFH fest, dass unstreitig passive Einkünfte vorliegen, die einer niedrigen Besteuerung nach § 8 Abs. 3 KStG unterliegen. Damit sei der Tatbestand des § 7 Abs. 1 AStG erfüllt und die Klägerin unterliege der Hinzurechnungsbesteuerung. Ebenso sei unstreitig, dass der Hinzurechnungsbetrag im vorliegenden Fall nach § 10 Abs. 2 S. 2 AStG zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehöre. Des Weiteren lasse sich den Regelungszusammenhängen nicht entnehmen, dass der Hinzurechnungsbetrag aus Gründen einer spezielleren gesetzlichen Anordnung überhaupt nicht der Gewerbesteuer unterfallen solle. Strittig sei unter den Beteiligten allerdings, ob der Hinzurechnungsbetrag unter jene Beträge falle, die gewerbesteuerlich gem. § 7 S. 1 i.V.m. § 9 GewStG 2002 zu kürzen seien. Entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht bejahte nun der I. Senat des BFH diese Frage. Nach § 9 Nr. 3 S. 1 GewStG 2002 werde die Summe des Gewinns und der Hinzurechnungen gekürzt um den Teil des Gewerbeertrags eines inländischen Unternehmens, der auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfällt. Diese Kürzungsvorschrift sei im vorliegenSeite 1 von 7
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den Fall einschlägig. Der Hinzurechnungsbetrag bestimme sich nach den Einkünften der Zwischengesellschaft, die ihrerseits aus einer ausländischen Betriebsstätte resultierten. Der BFH führt weiter aus, dass es sich bei jener ausländischen Betriebsstätte um eine solche der Zwischengesellschaft, hier der A-Ltd., nicht aber der Klägerin handele. Der Regelungswortlaut des § 9 Nr. 3 S. 1 GewStG 2002 nehme darauf indessen keine Rücksicht; es genüge, wenn die Einkünfte auf „eine“ nicht im Inland belegene Betriebsstätte entfallen. Die in § 10 Abs. 2 S. 1 AStG getroffene Anordnung, dass der Hinzurechnungsbetrag zu den Kapitaleinkünften gehöre, ändere daran nichts. Dadurch werde der Hinzurechnungsbetrag lediglich fiktiv einer Einkunftsart zugeordnet. Die Zuordnung des zugrundeliegenden Gewerbeertrags zu der ausländischen Betriebsstätte der Zwischengesellschaft bleibe davon unberührt. Sie bestimme sich allein nach den – hier außer Frage stehenden – tatsächlichen Gegebenheiten. Nach Ansicht des BFH zöge eine andere Beurteilung ohne Not systematische Verwerfungen nach sich, die unsachgemäß wären. So würde der anteilige Gewinn der Gewerbesteuer unterworfen, obschon dieser Gewinn nicht nur auslandsradiziert ist, sondern auch bei dem Gesellschafter steuerwirksam erfasst werde. Das aber widerspräche dem strukturellen Inlandsbezug der Gewerbesteuer i.S.d. § 2 Abs. 1 S. 1 GewStG 2002 und zöge zudem eine unsystematische Doppelbesteuerung nach sich. Diese würde daraus resultieren, dass die Steuern, welche im Ausland zu Lasten der Zwischengesellschaft von den dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden Einkünften erhoben worden seien, nach § 12 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 AStG nur auf die Einkommenund Körperschaftsteuer, nicht aber auf die Gewerbesteuer angerechnet werden könnten. Überdies würden ausländische Tochtergesellschaften und Betriebsstätten andernfalls ungleich behandelt werden. Genau dies solle für die außensteuerrechtliche Hinzurechnungsbesteuerung aber vermieden werden, wie sich aus § 20 Abs. 2 AStG ergebe, der im Kern einen Rechtsfolgengleichklang vorsieht, wenn die betreffenden Einkünfte nicht in einer ausländischen selbständigen Tochtergesellschaft, sondern in einer Auslandsbetriebsstätte anfallen würden. Darüber hinaus prüft der BFH, ob mit § 9 Nr. 7 S. 1 GewStG 2002 eine weitere Möglichkeit gegeben sei, Auslandseinkünfte als Kürzungsposition anzusetzen. Dies stehe allerdings unter dem Vorbehalt bestimmter Beteiligungs- und Aktivitätsvoraussetzungen. Für den Streitfall genüge es aber festzuhalten, dass die Auslegung von § 9 Nr. 3 S. 1 GewStG 2002 durch die Kürzungsmöglichkeit nach § 9 Nr. 7 S. 1 GewStG 2002 nicht beeinflusst werde und kein Anwendungsvorrang von § 9 Nr. 7 S. 1 GewStG 2002 vorliege. Dies gelte in gleicher Weise für den Kürzungsbetrag nach § 9 Nr. 8 S. 1 GewStG 2002, der Gewinne aus Anteilen an einer ausländischen Gesellschaft betreffe, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung unter der Voraussetzung einer Mindestbeteiligung von der Gewerbesteuer befreit sind. Nicht näher beleuchtet der BFH, ob die Hinzurechnungsbesteuerung im Allgemeinen gegen die unionsrechtlich verbürgte Kapitalverkehrsfreiheit verstoße und diese Grundfreiheit ihrerseits trotz des Erfordernisses einer Mindestbeteiligung nicht durch die Niederlassungsfreiheit verdrängt werde und deswegen drittstaatenweit wirke, im Streitfall also auch bezogen auf die A-Ltd. in Singapur.
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BFH: Spendenabzug bei Zuwendungen an eine im EU-/EWR-Ausland ansässige Stiftung Im Urteil vom 21.01.2015 (X R 7/13) hatte der X. Senat des BFH zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen eine Spende an eine gemeinnützige Stiftung im EU/-EWR Ausland gemäß § 10b EStG steuermindernd geltend gemacht werden kann. Im Streitfall hatte der Kläger (eine natürliche Person) in seiner Einkommensteuererklärung VZ 2007 eine Zuwendung i.H.v. € 15.000 an eine Stiftung spanischen Rechts mit Sitz in P auf einer balearischen Insel als Sonderabgabe i.S.d. § 10b EStG geltend gemacht. Die Stiftung war als gemeinnützige Einrichtung im balearischen Stiftungsregister eingetragen. Im Hinblick auf die ausländische Zuwendungsempfängerin erkannte das Finanzamt jedoch den Spendenabzug nicht an. Auch das nach erfolglosem Einspruchsverfahren angerufene Finanzgericht lehnte die Geltendmachung der Spende als Sonderausgabe ab. Es fehle an den Voraussetzungen des § 10b Abs.1 S. 2 Nr. 3 EStG, da zum einen die Satzung der Stiftung keine hinreichende Vermögensbindung i.S. des § 55 Abs. 1 Nr. 4 AO vorschreibe. Zum anderen hätten die Kläger nicht nachweisen könne, dass die Stiftung nach ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken diene. Darüber hinaus genüge die von den Klägern eingereichte Zuwendungsbestätigung – Original-Spendenbescheinigung – nicht den gesetzlichen Anforderungen. Nunmehr hat auch der BFH den begehrten Spendenabzug abgelehnt, weil die hierfür erforderlichen Voraussetzungen (§ 10b Abs. 1 EStG i.V.m. § 50 Abs. 1 EStDV) nicht erfüllt seien. Der Kläger habe keine Unterlagen vorlegen können, welche eine Überprüfung der tatsächlichen Geschäftsführung der Stiftung ermöglicht hätten. Bereits der EuGH habe in seinem Urteil vom 27.01.2009 entschieden, dass es im Regelfall dem Spender möglich sein müsste, von gemeinnützigen Einrichtungen solche Unterlagen zu erhalten, aus denen der Betrag und die Art der Spende, die von der Einrichtung verfolgten Ziele und ihr ordnungsgemäßer Umgang mit den Spenden hervorgingen. Im Übrigen – so der BFH – sei das Finanzamt – entgegen der Auffassung des Klägers – nicht angehalten, im Wege der Amtshilfe entsprechende Informationen einzuholen. Auch die vom Kläger eingereichte Zuwendungsbestätigung, welche (mutmaßlich) den Vorgaben des spanischen Rechts entspricht, genügten nicht den gesetzlichen Anforderungen. Zwar könne aus unionsrechtlichen Gründen nicht verlangt werden, dass die Zuwendungsbestätigung einer ausländischen Stiftung dem amtlich vorgeschriebenen Vordruck i.S.d. § 50 EStDV entspreche. Zu den notwendigen Bestandteilen der Bestätigung gehöre aber die – im Streitfall fehlende - Erklärung der ausländischen Stiftung, dass sie die Spende erhalten habe, dass sie den satzungsmäßigen Zweck verfolge und dass sie die Spende ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwende. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass nicht nur von der Finanzverwaltung, sondern auch von Seiten der Rechtsprechung extrem strenge Anforderungen für eine Geltendmachung von Spenden an gemeinnützige Einrichtungen im EU/EWRAusland gestellt werden. In der Praxis dürften solche EU/EWR-Spenden wegen
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der hohen administrativen Hürden für eine steuerliche Abzugsfähigkeit keine große Verbreitung finden.
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 01.05.2015 28.03.2014



Aktenzeichen



C‑241/14



C‑97/14



C‑105/14



Datum



Stichwort



30.04.2015



Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit – Beziehung zwischen diesem Abkommen und den bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen – Gleichbehandlung – Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit – Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Union – Erzielung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit in diesem Mitgliedstaat – Verlegung des Wohnsitzes in die Schweiz – Überdachende Besteuerung



30.04.2015



Vorlage zur Vorabentscheidung – Gemeinsames Mehrwertsteuersystem – Richtlinie 2006/112/EG – Art. 52 Buchst. c und 55 – Bestimmung des Ortes einer Dienstleistung – Empfänger einer Dienstleistung, der in mehreren Mitgliedstaaten über eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer verfügt – Versand oder Beförderung nach Orten außerhalb des Mitgliedstaats, in dem die Dienstleistung tatsächlich bewirkt wurde



30.04.2015



Schutz der finanziellen Interessen der Union – Steuerstraftaten im Bereich der Mehrwertsteuer – Pflicht der Mitgliedstaaten zur Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und abschreckender Sanktionen – Strafrechtliche Sanktionen – Verfolgungsverjährung – Gesetzliche Beschränkung der Gesamtdauer der Verjährung im Fall ihrer Unterbrechung – Nationale Verjährungsregelung, die in zahlreichen Fällen zur Straflosigkeit führen kann – Gesetzmäßigkeit der Strafen – Rückwirkungsverbot – Art. 325 AEUV – Richtlinie 2006/112/EG – Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 – Übereinkommen über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (‚PIFÜbereinkommen‘)



Alle am 06.05.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V) Aktenzeichen



Entscheidungsdatum



Stichwort



X R 7/13



21.01.2015



Spendenabzug bei Zuwendungen an eine im EU-/EWR-Ausland ansässige Stiftung siehe auch: Pressemitteilung Nr. 33/15 vom 6.5.2015



VIII R 13/12



05.11.2014



Rückstellung einer Ärzte-GbR für Honorarrückforderungen aufgrund Überschreitung der Richtgrößen für ärztliche Verordnungen siehe auch: Pressemitteilung Nr. 32/15 vom 6.5.2015



VII R 12/14



10.03.2015



Eingeschränkte Befugnis von Hausverwaltern zur Hilfeleistung in Steuersachen



VII R 50/13



24.02.2015



Keine Energiesteuerentlastung für die Herstellung von Schamotte



V R 60/14



19.03.2015



Steuerfreie zahnärztliche Heilbehandlungsleistungen siehe auch: Pressemitteilung Nr. 31/15 vom 6.5.2015



V R 38/13



12.02.2015



Änderungsmöglichkeit nach § 174 Abs. 4 AO und Entgeltvereinnahmung nach Abtretung
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Entscheidungsdatum



Stichwort



IV R 50/11



18.12.2014



Keine erweiterte Kürzung für zu einem Vermögensstock des Gesellschafters zur Bedeckung der Rückstellung für Beitragsrückerstattung gehörenden Grundbesitz einer gewerblich geprägten Personengesellschaft



I R 10/14



11.03.2015



Kürzung des Gewinns aus Gewerbebetrieb um den Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG



Alle am 06.05.2015 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) Aktenzeichen



Entscheidungsdatum



Stichwort



X R 12/12



09.12.2014



Einkommensteuer als Masseverbindlichkeit nach Eröffnung der Insolvenz



X B 138/14



13.03.2015



Erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde wegen Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs; ausnahmsweise Abzug von Beiträgen zu privaten Rentenversicherungen als Betriebsausgabe



VIII R 46/12



11.11.2014



Lotsrevier einer Lotsenbrüderschaft als großräumige Betriebsstätte



XI B 109/14



16.03.2015



Anforderungen an die Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung einer Rechtssache hinsichtlich der verfassungskonformen Gesetzesauslegung des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG bei einem körperlich behinderten Kind



III R 30/14



05.02.2015



Fahrtkosten eines nebenberuflich studierenden Kindes - Gegenrüge des Revisionsbeklagten



Alle bis zum 08.05.2015 veröffentlichten Erlasse Aktenzeichen



Datum



Stichwort



05.05.2015



Änderung aufgrund des BMF-Schreibens vom 14. November 2014 - IV A 4 S 0316/13/10003, BStBl I S. 1450 („Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff [GoBD]“)



IV B 3 - S 2293/09/1000 5-04



04.05.2015



Anrechnung ausländischer Steuern (§ 34c EStG); Umsetzung des EuGHUrteils vom 28. Februar 2013 in der Rechtssache - C-168/11 - Vorläufige Steuerfestsetzung und Aussetzung der Vollziehung hinsichtlich der Anwendung des § 34c EStG



IV D 3 - S 7329/15/1000 1 (2015/038857 2)



04.05.2015



Umsatzsteuer-Umrechnungskurse, monatlich fortgeschriebene Übersicht der Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 2015



IV D 3 - S 7015/15/1000 1
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27.03.2015 - Verluste aus der Veräußerung der letztgenannten Anteile stammten, ging das Fi- nanzamt von Einkünften aus einem privaten Veräußerungsgeschäft i.S.d. § 22. Nr. 2, § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. aus. Der Kläger begehrte dagegen eine. B
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17.07.2015 - Bis zum 31.12.2008 ist das bisherige Recht weiter anwendbar. ... VersÃ¤umung der fÃ¼r Beamte geltenden Einwilligungsfrist fÃ¼r die unmittelbare.
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01.05.2015 - ber 1999 und Juni 2000 Aktien einer AG, an der er zu mehr als 25 % ... Lasten, Kosten und Abgaben (wie z.B. Grundsteuern) zu tragen hat und ...
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08.05.2015 - Entgegen der Auffassung von Finanzamt und Finanzgericht be- .... gliedstaat â€“ Verlegung des Wohnsitzes in die Schweiz â€“ Ãœberdachende Be-.
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27.03.2015 - das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden konnten bzw. per BMF-. Schreiben geregelt werden sollen: â€“ Das Anliegen des ...
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26.06.2015 - auslÃ¤ndischen MÃ¤rkten aktiv sind, mit demselben lokalen Steuerniveau belastet werden wie .... Thomas-Wimmer-Ring 1-3 â€¢ 80539 MÃ¼nchen.
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27.03.2015 - Arbeitsgruppen geprÃ¼ft werden, da sie angesichts ihrer KomplexitÃ¤t noch nicht in das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden konnten ...
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26.06.2015 - hatte der Berater den Verlustbetrag persönlich berechnet, vergaß dann jedoch ... elektronischen Steuererklärung zu berücksichtigen. ... Betriebliche Veranlassung der Kosten einer Anteilsübertragung - Gewährung rechtlichen ...
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03.07.2015 - Anspruch des PKH-Anwalts auf Ersatz von Reisekosten bei Teilnahme an mÃ¼ndlicher Verhandlung vor dem EuGH - Anreise am Vortag ...
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30.04.2015 - Werbungskosten geltend. Soweit ersichtlich, wurde fÃ¼r die private Nutzung des. Fahrzeugs kein geldwerter Vorteil versteuert.
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30.04.2015 - Die BÃ¼rgermeisterin trug sÃ¤mtliche Kosten. (einschlieÃŸlich .... manditgesellschaft auf Aktien â€“ Einstufung einer solchen Gesellschaft als Kapi-.
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20.03.2015 - BFH: Volle "Schachtelprivilegierung" im gewerbesteuerrechtlichen Organ- kreis infolge sog. Bruttomethode. Im TAX WEEKLY # 03/2015 hatten ...
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20.03.2015 - Alle am 18.03.2015 verÃ¶ffentlichten Entscheidungen des BFH (NV). Aktenzeichen. Entscheidungs- datum. Stichwort. VII R 67/11. 09.12.2014.
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17.07.2015 - Bundesregierung setzt Kampf gegen Steuerhinterziehung fort ... Etappen vorgenommene VerschÃ¤rfung der strafbefreienden Selbstanzeige.
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01.05.2015 - ... hat mit Aktionspunkt 3 der BEPS-Initiative nunmehr eine Empfehlung ... ber 1999 und Juni 2000 Aktien einer AG, an der er zu mehr als 25 % ...
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03.07.2015 - scheidung im Bundessteuerblatt verÃ¶ffentlicht worden; die ... scheidung seien damit Ã¼ber den entschiedenen Einzelfall hinaus allgemein an-.










 








Tax Info 

25 feb. 2019 - Property Record Card. Print Close. Bar ... $1,112,900.00. Building. Use Type. Yr Built. Base Area. Upper
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unabhÃ¤ngigen Auditoren durchzufÃ¼hrendes Verfahren zur Analyse, Bewertung und. Effizienzsteigerung des ... Keine steuerbegÃ¼nstigte Stromentnahme fÃ¼r den Betrieb einer Werkskantine durch ein eigenstÃ¤ndiges ..... (rechtlich) selbstÃ¤ndige TÃ¤tigkei
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Schweiz - Tax Justice Network 

18.07.2012 - SteuerbetrÃ¼gers formal in die Lebensversicherung der Credit Suisse Life .... Spitzensteuersatzes wird nach Berechnungen von Frank Hechtner, ...










 








Free Tax Preparation 

2020 South Cooper Street. Arlington, TX 76013. 817-461-3936. *ITIN renewals require appointment. Opens on Tuesday, Janua










 








Deloitte Tax News 

15.11.2012 - absolute amount of the flat-charge deduction for sole traders applying the ... chen Auftritts durch den KÃ¼nstler kostenlos zur VerfÃ¼gung.










 








Deloitte Austrian Tax Survey 

Welche Änderungen der steuerlichen Rahmenbedingungen hätten einen größtmöglich positiven Einfluss auf die. Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts ...
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15.11.2012 - Darlehen an seine 100%ige grundstÃ¼cksbesitzende In- landsgesellschaft eine ..... Schweiz und Liechtenstein, sowie bei Durchschreiten des.
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